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I. Grundsätzliches

Um Kinder und Jugendliche, die regel-
mäßig und dauernd nicht von ihren 
Eltern oder anderen Personensorge- be-
ziehungsweise Sor geberechtigten be-
treut werden, in ihren Grundrechten zu 
schützen und um ihr Recht auf Erziehung 
sicherzustellen, wurde der Schutz von 
Kindern und Jugendlichen in Einrichtun-
gen im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(SGB VIII) geregelt.

a) Beratung (§ 85 Abs. 2 Nr. 7 SGB VIII)

Das KVJS-Landesjugendamt ist zuständig 
für die Beratung der Träger von Einrich-
tungen während der Planung und Be-
triebsführung. Diese Beratung können 
alle Einrichtungsträger (ö�entliche, freie 
und privatgewerbliche) auf freiwilliger 
Basis in Anspruch nehmen.

Zur Beratung stehen auch die Jugend-
ämter und die freien Spitzenverbände für 
Kindertageseinrichtungen zur Verfügung.

b) Schutz von Kindern (§§ 85 Abs. 2 Nr. 6 
i. V. m. 45 bis 48 a SGB VIII)

Für die Aufgaben zum Schutz von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen, wie Kinder-
garten, Hort, Einrichtungen zur Kleinkind-
betreuung und andere Kindertagesein-
richtungen ist das KVJS-Landesjugendamt 
zuständig. Das örtliche Jugendamt und 
der freie Spitzenverband werden gegebe-
nenfalls hinzugezogen.

II. Das Genehmigungsverfahren 
(§§ 45 � SGB VIII)

a) Erlaubnis für den Betrieb einer Ein-
richtung (§ 45 SGB VIII)

Der Träger einer Einrichtung, in der 
Kinder oder Jugendliche ganztägig oder 
für einen Teil des Tages betreut werden, 
bedarf für den Betrieb der Einrichtung 
der Erlaubnis durch das KVJS-Lan des-
jugendamt.

Eine nach § 45 Abs. 1 SGB VIII erforderli-
che Betriebserlaubnis hat der Träger vor 
der Erö�nung der Einrichtung einzuholen.

Wer eine Einrichtung ohne die erforder-
liche Betriebserlaubnis betreibt, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit (vgl. § 104 Abs. 1 
Nr. 2 SGB VIII). 

Die Betriebserlaubnis oder eine Änderung 
der Betriebserlaubnis ist vom Träger beim 
KVJS-Landesjugendamt zu beantragen. 
Antragsformulare mit Anlagen sind im In-
ternet eingestellt: www.kvjs.de/Jugendhil-
fe/ Tagesbetreuung von Kindern/Anträge. 
Ein maßgerechter Grundrissplan und bei 
Vereinen ein Satzungs- und Vereinsregis-
terauszug sowie ein Finanzierungsplan 
sind beizufügen.

Träger kann jede Privatperson, Personen-
gemeinschaft oder juristische Person des 
ö�entlichen oder privaten Rechts sein, 
wobei es nicht darauf ankommt, ob der 
Einrichtungsträger als „Träger der freien 
Jugendhilfe“ auftritt oder als solcher aner-
kannt ist. Auch staatliche oder kommunale 
Träger unterliegen der Erlaubnisp�icht.1

Eine Einrichtung ist „eine auf eine gewisse 
Dauer angelegte Verbindung von sächli-
chen und persönlichen Mitteln zu einem 
bestimmten Zweck unter der Verantwor-
tung eines Trägers“. Sie muss „ort- und 
gebäudebezogen“ sein2, eine Mindestzahl 
von Plätzen oder betreuten Personen wird 
jedoch nicht vorausgesetzt.3

1 vgl. auch Schellhorn, § 45 RN 6
2 vgl. auch Wiesner, § 45 RN 16     
3 vgl. auch Wiesner, § 45 RN 19
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Zur Klärung, ob es sich um eine Einrich-
tung im Sinne des § 45 SGB VIII handelt 
und ob eine Betriebserlaubnis erforder-
lich ist, ist es notwendig, dass das KVJS-
Landesjugendamt über Konzeption, Bele-
gung und Betriebsform informiert wird.

Die Erteilung der Erlaubnis liegt nicht im 
Ermessen des KVJS-Landesjugendamts, 
das heißt die Erlaubnis muss erteilt 
werden, wenn keine Versagungsgründe 
vorliegen.

Eine beantragte Betriebserlaubnis ist zu 
versagen, wenn das Wohl der Kinder oder 
Jugendlichen in der Einrichtung nicht ge-
währleistet ist und dies auch nicht durch 
Erteilung von Au�agen erreicht werden 
kann.

Der Träger erhält die Betriebserlaubnis in 
Form eines Bescheides (Verwaltungsakt), 
in welchem hauptsächlich

Die Art der Angebotsformen
die Zahl und das Alter der zu betreuen-
den Kinder und
das dazu notwendige Personal

festgelegt und beschrieben ist.

Die Kindertagesstättenverordnung (KiTa-
VO) ist in Anlage 1 beigefügt. Sie regelt 
den Mindestpersonalbedarf und gibt eine 
Übersicht über die Rahmenbedingungen 
der einzelnen Gruppenarten.

Die Betriebserlaubnis kann mit Nebenbe-
stimmungen (Au�a gen) versehen werden 
(§ 45 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII).

Die Konzeption der Einrichtung ist an den 
Grundsätzen der Förderung von Kindern 
nach § 22 SGB VIII auszurichten. Nach § 45 
Abs. 2 SGB VIII soll der Träger der Einrich-
tung mit dem Antrag auf Betriebserlaubnis 
die Konzeption der Einrichtung vorlegen. 

Sie ist daher auf Verlangen des KVJS-Lan-
desjugendamtes vorzulegen.

Für eine erlaubnisp�ichtige Einrichtung 
kann eine Aufsicht auch nach anderen 
Rechtsvorschriften bestehen (vgl. § 45 
Absatz 4 SGB VIII)

In jedem Fall zu beteiligen und vom Trä-
ger rechtzeitig einzubeziehen sind:

Gesundheitsamt

Gemäß § 9 Nr. 1 ÖGDG wachen die Ge-
sundheitsämter bei Kindertagesstätten 
darüber, dass die Anforderungen der 
Hygiene eingehalten werden. Daher 
sind diese vor Inbetriebnahme vom Trä-
ger der Einrichtung zu benachrichtigen.
Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) trat 
am 1. Januar 2001 in Kraft und ersetzt 
das Bundes-Seuchengesetz. Die §§ 33 � 
IfSG enthalten besondere Bestimmun-
gen für Schulen, Krippen, Kindergärten, 
Horte und Ähnliches. Neu ist unter an-
derem die Verp�ichtung des Trägers der 
Einrichtung, das Personal gemäß § 35 
IfSG regelmäßig über die gesundheit-
lichen Anforderungen und die Mitwir-
kungsp�ichten (Benachrichtigung des 
Gesundheitsamtes gemäß § 34 IfSG) zu 
belehren.

Baurechtsbehörde

Die gesetzlichen Vorschriften der Lan-
desbauordnung (LBO) sind zu beach-
ten, zum Beispiel § 39 LBO, der ver-
langt, dass Kindertageseinrichtungen 
als barrierefreie Anlagen herzustellen 
sind
Vergleiche weitergehend auch das Ar-
beitspapier„ Der Bau von Tageseinrich-
tungen für Kinder, Tipps und Anregun-
gen des KVJS-Landesjugendamtes“.
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Unfallkasse Baden-Württemberg

Zu beachten sind die Richtlinien für 
Kindergärten – Bau und Ausrüstung 
– vom Bundesverband der Unfallversi-
cherungsträger der ö�entlichen Hand 
e. V. in der jeweils gültigen Fassung 
(Diese Richtlinien gelten auch als Orien-
tierung für Kleinkindeinrichtungen und 
Horte).

b) Meldep�icht (§ 47 SGB VIII)

Der Träger einer erlaubnisp�ichtigen Ein-
richtung hat der zuständigen Behörde

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe 
von Name und Anschrift des Trägers, Art 
und Standort der Einrichtung, der Zahl 
der verfügbaren Plätze sowie der Namen 
und der beru�ichen Ausbildung des Lei-
ters und der Betreuungskräfte sowie

2. die bevorstehende Schließung der 
Einrichtung unverzüglich anzuzeigen. 
Änderungen der in Nr. 1 bezeichneten 
Angaben sind unverzüglich, die Zahl 
der belegten Plätze ist jährlich einmal zu 
melden.

III. Finanzielle Förderung

Kindergärten, altersgemischte Grup-
pen, Krippen und Betreute Spielgrup-
pen

Mit dem Gesetz über die Betreuung und 
Förderung von Kindern in Kindergärten, 
anderen Tageseinrichtungen und der Ta-
gesp�ege (Kindertagesbetreuungsgesetz-
KiTaG) vom 01.01.2009, zuletzt geändert 
am 19.10.2010, wurde die Fördersystema-
tik für Kindergärten, Tageseinrichtungen 
mit altersgemischten Gruppen, Krippen 
und Betreuten Spielgruppen verein-
heitlicht. Die Verteilung der �nanziellen 
Zuschüsse zum Betrieb (einschließlich 

der des Bundes für Kleinkindbetreuung) 
erfolgt über den kommunalen Finanz-
ausgleich (FAG). Die bisherige direkte 
Landesförderung der Kleinkindbetreuung 
an die Träger ist entfallen.

Die Förderung der freien und privat-ge-
werblichen Träger erfolgt immer durch 
die Standortgemeinde.

Höhe der Förderung bei Aufnahme des 
Angebots in die Bedarfsplanung:

Mindestens 63 Prozent der Betriebs-
kosten für Kindergärten und altersge-
mischte Gruppen (§ 8 Abs. 2 KiTaG)
Mindestens 68 Prozent für Krippen 
(§ 8 Abs. 3). Unter diese Förderung 
fallen auch weiterhin die Betreuten 
Spielgruppen.
Eine darüber hinausgehende Förde-
rung wird in einem Vertrag zwischen 
Gemeinde und  Einrichtungsträger 
geregelt (§ 8 Abs. 5).

Träger, deren Angebot einer Tagesein-
richtung nicht in die Bedarfsplanung 
aufgenommen wird, erhalten für jeden 
belegten Platz einen Zuschuss in Höhe 
der FAG-Zuweisung (§ 8 Abs. 4). Dies 
entspricht ungefähr der Hälfte der oben 
genannten Betriebskostenförderung von 
63 Prozent beziehungsweise 68 Prozent.

Für die Förderung freier Träger ist auch 
bei der Aufnahme auswärtiger Kinder 
nur die Standortgemeinde zuständig.

Die Standortgemeinde erhält für auswär-
tige Kinder, die in die Bedarfsplanung 
aufgenommen sind einen Kostenaus-
gleich von der Wohnsitzgemeinde (Inter-
kommunaler Ausgleich § 8 a). Höhe des 
Kostenausgleichs bei unter dreijährigen 
Kindern: 75 Prozent Betriebskosten pro 
Platz, abzüglich Landeszuweisung; bei 
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drei- bis sechs-Jährige 63 Prozent, abzüg-
lich Landeszuweisung.

Die Gesamtfassung des Kindertagesbe-
treuungsgesetzes Baden-Württemberg ist 
als Anlage 2 beigefügt.

Hort und Hort an der Schule

Für Hortgruppen gewährt das Land einen 
Pauschalzuschuss von 12 373,26 Euro pro 
Jahr4. Die Anträge sind beim jeweiligen 
Oberschulamt zu stellen. Stadt und Ge-
meinden beteiligen sich gegebenenfalls 
am Abmangel der Betriebsausgaben.

IV. Rechtsgrundlagen:

1. Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16. Dezember 2008

2. Verordnung des Kultusministeriums 
über den Mindestpersonalschlüssel und 
die Personalfortbildung in Kindergärten 

und Tageseinrichtungen mit altersge-
mischten Gruppen (Kindertagesstätten-
verordnung – KiTaVO, in Kraft getreten am 
10.12.2010 (Anlage 1)

3. Gesetz über die Betreuung von Kindern 
in Kindergärten, anderen Tageseinrichtun-
gen und der Kindertagesp�ege (Kinder-
tagesbetreuungsgesetz, KiTaG), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19.10.2010 
(Anlage 2)

4. Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20. 
Juli 2000 (BGBI. S 1045), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Juli 2007
 
5. Gesetz über den ö�entlichen Gesund-
heitsdienst 

6. Baugesetzbuch

7. Landesbauordnung

8. Richtlinien der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg

4 vgl. Förderrichtlinien des Kultusministeriums über die Gewährung von Zuwendungen an die Träger 
der Horte an der Schule und der herkömmlichen Horte vom 18. Dezember 2007
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Auf Grund von § 2 a Abs. 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) in der Fassung 
vom 19. März 2009 (GBl. S. 162), geändert durch Gesetz vom 19. Oktober 2010 (GBl. S. 
748), wird verordnet:

§ 1 Mindestpersonalschlüssel

(1) Beim Betrieb eines an fünf Tagen in der Woche geö�neten Kindergartens oder einer 
Tageseinrichtung mit altersgemischten Gruppen nach § 1 Abs. 2 bis 4 KiTaG gelten bei 
einer Schließzeit von 26 Tagen folgende Mindestpersonalschlüssel einschließlich Verfü-
gungs- und Ausfallzeiten für Fachkräfte nach § 7 KiTaG:

1. Halbtagsgruppe,
bezogen auf vier Stunden durchschnittlicher täglicher Ö�nungszeit:
a) bei Kindern von der Vollendung des dritten Lebens- 
jahres bis zum Schuleintritt 1,0 Vollzeitfachkräfte,
b) bei Altersmischung mit Kindern unter drei Jahren: 1,1 Vollzeitfachkräfte,
2. Regelgruppe,
bezogen auf sechs Stunden durchschnittlicher täglicher Ö�nungszeit mit Unterbre-
chung am Mittag
a) bei Kindern von der Vollendung des dritten Lebens- 
jahres bis zum Schuleintritt 1,5 Vollzeitfachkräfte,
b) bei Altersmischung mit Kindern unter drei Jahren 1,7 Vollzeitfachkräfte,
3. Gruppe mit verlängerter Ö�nungszeit
bezogen auf sechs Stunden durchschnittlicher täglicher  
Ö�nungszeit ohne Unterbrechung:  1,7 Vollzeitfachkräfte,
4. Ganztagsgruppe
bezogen auf sieben Stunden durchschnittlicher täglicher  
Ö�nungszeit:  2,0 Vollzeitfachkräfte.

Wird von der Anzahl der in Satz 1 aufgeführten Schließtage abgewichen, erhöht oder 
verringert sich der Mindestpersonalschlüssel entsprechend. Dies gilt auch, wenn von 
den in den Nummern 1 bis 4 für die einzelnen Gruppenarten aufgeführten durch-
schnittlichen täglichen Ö�nungszeiten abgewichen wird. Die durchschnittliche tägli-
che Ö�nungszeit nach Satz 1 Nr. 1 b), 2 b), 3 und 4 besteht aus der Hauptbetreuungs-
zeit und der Randzeit, die mit einer Stunde berücksichtigt ist. Hauptbetreuungszeit 
ist die Zeit, in der mehr als die Hälfte der Kinder der jeweiligen Höchstgruppenstärke 

Anlage 1
Verordnung des Kultusministeriums über den 
Mindestpersonalschlüssel und die Personalfort-
bildung in Kindergärten und Tageseinrichtungen 
mit altersgemischten Gruppen (Kindertagesstät-
tenverordnung – KiTaVO) vom 25. November 2010
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(4) Nachfolgende Gruppenarten, Gruppenstärken und Ö�nungsmindestzeiten 
sind Grundlage der Berechnung des Mindestpersonalschlüssels, der in der Be-
triebserlaubnis festgelegt wird:

Gruppenart
Alter der Kinder Regelgruppenstärke, Höchstgruppenstärke 

Halbtagsgruppe HT
für 3-Jährige bis Schuleintritt
(Vor- oder Nachmittagsbetreuung von mindestens 3 
Stunden)

25 bis 28 Kinder

Regelgruppe RG
für 3-Jährige bis Schuleintritt 
(Vor- und Nachmittagsbetreuung mit Unterbrechung 
am Mittag)

25 bis 28 Kinder

Gruppe mit verlängerter Ö�nungszeit VÖ
für 3-Jährige bis Schuleintritt
(durchgängige Ö�nungszeit von mindestens 6 
Stunden) 

22 bis 25 Kinder

Ganztagesgruppe GT
für 3-Jährige bis Schuleintritt
(mehr als 7 Stunden durchgängige Ö�nungszeit)

20 Kinder

Altersgemischte Gruppe AM
für 3-Jährige bis unter 14 Jahre

25 bei HT/RG/VÖ
20 bei GT 

Altersgemischte Gruppe AM
für 2-Jährige bis unter 14 Jahre
(mit überwiegender Anzahl von Kindern im 
Kindergartenalter)

Absenkung der Gruppenstärke um einen Platz 
je aufgenommenes 2-jähriges Kind, ausgehend 
von:
25 bei HT/RG
22 bei VÖ 
20 bei GT 

Altersgemischte Gruppe AM
vom 1. Lebensjahr bis unter 14 Jahre
(bei allen Gruppenarten)

15 Kinder, davon höchstens 5 Kinder im Alter von 
unter drei Jahren

Wird die der Berechnung zugrunde liegende Höchstgruppenstärke dauerhaft erheb-
lich unterschritten, kann im Rahmen der Betriebserlaubnis eine entsprechende Ver-
minderung des Mindestpersonalschlüssels erfolgen. Die Mindestö�nungszeit beträgt 
15 Stunden in der Woche. Der geltende Mindestpersonalschlüssel und die ihm nach 
Satz 1 zugrunde gelegten Parameter werden in die nach § 45 des Achten Buchs Sozial-
gesetzbuch zu erteilende Betriebserlaubnis aufgenommen.

§ 2 Quali�zierung des pädagogischen Personals

Das Land Baden-Württemberg stellt für die durch Fortbildung unter Berücksichtigung 
der Zielsetzungen des Orientierungsplans gemäß § 2 a Abs. 3 KiTaG erfolgende Quali-
�zierung des in § 7 KiTaG genannten pädagogischen Personals Mittel nach Maßgabe 
des § 29 b des Finanzausgleichsgesetzes zur Verfügung.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Stuttgart, den 25. November 2010

gez.
Prof. Dr. Marion Schick
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Anlage 2
Gesetz über die Betreuung und Förderung von 
Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrich-
tungen und der Kindertagesp�ege (Kindertages-
betreuungsgesetz – KiTaG) zuletzt geändert am 
19.10.2010 (GBL. S. 748)

§ 1 Geltungsbereich und Begri�sbestimmungen

(1) Dieses Gesetz gilt für Tageseinrichtungen sowie für die Kindertagesp�ege. Tages-
einrichtungen sind
1. Kindergärten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und
2. Einrichtungen zur Kleinkindbetreuung (Betreuung in Kinderkrippen).

(2) Kindergärten im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen von Trägern der Jugend-
hilfe, Gemeinden und Zweckverbänden sowie von privat-gewerblichen Trägern, die 
die rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Einrichtung erfül-
len, zur Förderung der Entwicklung von Kindern vom vollendeten dritten Lebensjahr 
bis zum Schuleintritt, soweit es sich nicht um schulische Einrichtungen handelt.

(3) Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Einrichtungen von Trägern der Jugendhilfe, Gemeinden und Zweckverbänden sowie 
von privat-gewerblichen Trägern, die die rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen 
für den Betrieb der Einrichtung erfüllen, zur Förderung der Entwicklung von Kindern 
im Alter unter drei Jahren, vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
und im schulp�ichtigen Alter, soweit es sich nicht um schulische Einrichtungen han-
delt.

(4) Einrichtungen mit integrativen Gruppen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtun-
gen, in denen Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Förderung 
bedürfen, in gemeinsamen Gruppen mit nicht behinderten Kindern betreut werden.

(5) Betriebsformen von Einrichtungen im Sinne der Absätze 2 bis 4 sind insbesondere
1. vor- oder nachmittags geö�nete Gruppen (Halbtagsgruppen);
2. vor- und nachmittags jeweils mehrere Stunden geö�nete Gruppen (Regelgruppen);
3. Gruppen mit verlängerten Ö�nungszeiten;
4. Gruppen mit durchgehend ganztägiger Betreuung.

(6) Die Kleinkindbetreuung im Sinne dieses Gesetzes (Betreuung in Kinderkrippen) 
erfolgt in Einrichtungen von Trägern der Jugendhilfe, Gemeinden und Zweckverbän-
den sowie von privat-gewerblichen Trägern, die die rechtlichen und fachlichen Voraus-
setzungen für den Betrieb der Einrichtung erfüllen, zur Förderung der Entwicklung von 
Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres, die über eine Erlaubnis nach § 45 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) verfügen.
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(7) Kindertagesp�ege ist die Betreuung und Förderung von Kindern durch geeigne-
te Tagesp�egepersonen nach § 23 SGB VIII. Die Kindertagesp�ege wird im Haushalt 
der Tagesp�egeperson oder im Haushalt eines Personensorgeberechtigten geleistet. 
Sie kann auch in anderen geeigneten Räumen durchgeführt werden. In der Kinder-
tagesp�ege dürfen nicht mehr als fünf fremde Kinder von einer Tagesp�egeperson 
gleichzeitig betreut werden. Die Zahl der zu betreuenden Kinder kann in der nach § 43 
SGB VIII zu erteilenden Erlaubnis eingeschränkt werden, wenn das Wohl der Kinder 
ansonsten nicht gewährleistet ist. Näheres regelt die Verwaltungsvorschrift des Minis-
teriums für Arbeit und Soziales nach § 9 Abs. 1 Nr. 1.

(8) Gruppe im Sinne dieses Gesetzes ist die in den Einrichtungen gebildete, mit Fach-
kräften nach § 7 ausgestattete und durch Erlaubnis gemäß § 45 SGB VIII zugelassene 
Organisationsform, in der Kinder pädagogisch gefördert werden.

§ 2 Aufgaben und Ziele

(1) Die Tageseinrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 2 bis 4 und 6 sowie die Tagesp�ege-
personen im Sinne von § 1 Abs. 7 sollen die Entwicklung des Kindes zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung 
und Bildung des Kindes in der Familie unterstützen und ergänzen und zur besseren 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung beitragen. Diese Aufgaben 
umfassen die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes nach § 22 Abs. 3 SGB VIII 
zur Förderung seiner Gesamtentwicklung.

(2) Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Betreuung bedürfen, 
sollen zusammen mit Kindern ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam gefördert 
werden, sofern der Hilfebedarf dies zulässt. Dies ist auch im Rahmen der kommunalen 
Bedarfsplanung nach § 3 Abs. 3 angemessen zu berücksichtigen. § 35 a SGB VIII und 
§§ 53, 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) bleiben unberührt.

§ 2a Förderauftrag und Qualität, Rechtsverordnungen

(1) Die Gemeinden sollen unbeschadet der Verp�ichtung des örtlichen Trägers der 
ö�entlichen Jugendhilfe durch geeignete Maßnahmen die Umsetzung des Förderauf-
trags in den Tageseinrichtungen gemäß § 22 a SGB VIII sicherstellen und weiterentwi-
ckeln.

(2) Die Qualität in der Kindertagesp�ege wird durch die Vermittlung von geeigneten 
Tagesp�egepersonen gemäß § 23 Abs. 3 SGB VIII sichergestellt.

(3) Eine Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen unter Berücksichtigung der Ziel-
setzungen des nach § 9 Abs. 2 erstellten Orientierungsplans für Bildung und Erziehung 
dient dem Förderauftrag nach § 22 SGB VIII.

(4) Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestim-
mungen zu tre�en über
1. die verp�ichtende Festlegung der personellen Ausstattung (Mindestpersonalschlüs-
sel) von Tageseinrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 und über eine, der Erreichung der 
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in Absatz 3 genannten Ziele dienende, verp�ichtende Erhöhung des Mindestpersonal-
schlüssels,
2. die Finanzierung einer der Erreichung der in Absatz 3 genannten Ziele dienenden 
weiteren Quali�zierung des in § 7 genannten pädagogischen Personals in Tagesein-
richtungen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1.

§ 3 Aufgaben der Gemeinden und Beteiligung der Träger der freien  
Jugendhilfe

(1) Die Gemeinden werden zur Durchführung von Aufgaben der Förderung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen und in Kindertagesp�ege herangezogen. Sie haben darauf 
hinzuwirken, dass für alle Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schulein-
tritt ein Kindergartenplatz oder ein Platz in einer Tageseinrichtung mit altersgemisch-
ten Gruppen zur Verfügung steht. Ferner haben sie darauf hinzuwirken, dass für diese 
Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend För-
derung in Kindertagesp�ege zur Verfügung steht. Dies gilt unbeschadet der Verp�ich-
tung des örtlichen Trägers der ö�entlichen Jugendhilfe. § 4 SGB VIII bleibt unberührt.

(2) Die Gemeinden haben unbeschadet der Verp�ichtung des örtlichen Trägers der 
ö�entlichen Jugendhilfe auf ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrich-
tungen und in der Kindertagesp�ege für Kinder unter drei Jahren nach § 24 Abs. 2 und 
3 SGB VIII hinzuwirken. § 24 a SGB VIII bleibt unberührt.

(2 a) Die erziehungsberechtigten Personen haben die Gemeinde und bei einer ge-
wünschten Betreuung durch eine Tagesp�egeperson den örtlichen Träger der ö�entli-
chen Jugendhilfe mindestens sechs Monate vor der beabsichtigten Inanspruchnahme 
einer Leistung nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen. Die Gemeinde und der örtliche 
Träger der ö�entlichen Jugendhilfe haben dabei im Rahmen ihrer Planung zu berück-
sichtigen, dass auch ein Bedarf gedeckt werden kann, der aus einem vom Personensor-
geberechtigten nicht zu vertretenden Grund kurzfristig entsteht.

(3) Die Gemeinden beteiligen rechtzeitig die nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe und die privat-gewerblichen Träger, die die rechtlichen und fach-
lichen Voraussetzungen für den Betrieb der Einrichtung erfüllen, an ihrer Bedarfspla-
nung. Diese ist dem örtlichen Träger der ö�entlichen Jugendhilfe anzuzeigen.

§ 4 Ärztliche Untersuchung

Jedes Kind ist vor der Aufnahme in eine Einrichtung oder in Kindertagesp�ege ärztlich 
zu untersuchen.

§ 5 Elternbeirat

(1) Bei den Einrichtungen werden Elternbeiräte gebildet. Sie unterstützen die Erzie-
hungsarbeit und stellen den Kontakt zum Elternhaus her.

(2) Elternbeiräte können sich örtlich und überörtlich sowie landesweit zu Gesamtel-
ternbeiräten zusammenschließen.
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§ 6 Bemessung der Elternbeiträge

Die Träger der Einrichtungen können Elternbeiträge so bemessen, dass der wirtschaft-
lichen Belastung durch den Besuch der Einrichtung sowie der Zahl der Kinder in der 
Familie angemessen Rechnung getragen wird. Für die Erhebung von Benutzungsge-
bühren durch kommunale Träger der Einrichtungen gelten an Stelle von Satz 1 die 
Regelungen des Kommunalabgabengesetzes.

§ 7 Pädagogisches Personal

(1) Fachkräfte in Einrichtungen sind
1. staatlich anerkannte oder graduierte Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen 
sowie Diplomsozialpädagogen und Diplomsozialpädagoginnen mit Fachhochschulab-
schluss;
2. staatlich anerkannte Erzieher und Erzieherinnen sowie staatlich anerkannte Erzieher 
und Erzieherinnen der Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung;
3. staatlich anerkannte Kinderp�eger und Kinderp�egerinnen;
4. staatlich anerkannte Heilerziehungsp�eger und Heilerziehungsp�egerinnen;
5. staatlich anerkannte Heilpädagogen und Heilpädagoginnen;
6. Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen, Krankengymnasten, Krankengymnas-
tinnen, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten, Beschäftigungs- und Arbeitsthe-
rapeutinnen, Logopäden, Logopädinnen sowie Kinderkrankenp�eger und Kinder-
krankenschwestern mit abgeschlossener Ausbildung, wenn sie Kinder mit und ohne 
Behinderung gemeinsam in einer oder mehreren Gruppen betreuen;
7. Diplompädagogen und Diplompädagoginnen;
8. Absolventen der in Baden-Württemberg nach den gesetzlichen Vorschriften einge-
richteten Bachelorstudiengänge für frühkindliche Pädagogik.

(2) Das KVJS-Landesjugendamt kann auf Antrag ausnahmsweise andere Personen als 
Fachkräfte zulassen, wenn sie nach Vorbildung oder Erfahrung geeignet sind.

(3) Zur Leitung einer Einrichtung oder einer Gruppe sind befugt (Leitungskräfte):
1. Fachkräfte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 7 und 8;
2. andere Fachkräfte im Sinne der Absätze 1 und 2, die sich nach Feststellung des KVJS-
Landesjugendamts
a) auf Grund einer mindestens einjährigen Beschäftigung als Zweitkraft in einer Ein-
richtung oder Gruppe bewährt,
b) durch Fortbildung auf die Leitungsaufgaben vorbereitet und
c) in einem Fachgespräch für diese Aufgaben als geeignet erwiesen haben.

(4) Die Leitungskräfte haben die Aufgabe,
1. zusätzlich zur Erziehung im Elternhaus die Gesamtentwicklung des Kindes zu för-
dern;
2. mit den Eltern zusammenzuarbeiten;
3. andere, bei der Erfüllung der Aufgaben nach den Nummern 1 und 2 mitwirkende 
Kräfte in der Einrichtung anzuleiten.
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anwesend sind. Weicht die tatsächliche Randzeit von der in Satz 4 genannten ab, er-
höht oder verringert sich der Mindestpersonalschlüssel entsprechend.

(2) Bei Gruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 a) und 2 a) sind während der gesamten Ö�-
nungszeit eine Fachkraft und während der Hälfte der Ö�nungszeit eine weitere Fach-
kraft einzusetzen. Bei einer Anwesenheit von bis zu 15 Kindern kann die zweite Kraft 
eine geeignete Betreuungs- und Erziehungsperson sein. Bei Gruppen nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 b), 2 b), 3 und 4 sind während der Hauptbetreuungszeit zwei Fachkräfte, 
während der Randzeit eine Fachkraft einzusetzen. Bei eingruppigen Kindertagesein-
richtungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 sind während der gesamten Ö�nungszeit 
zwei Fachkräfte einzusetzen; die zweite Kraft kann eine geeignete Erziehungs- und 
Betreuungsperson sein, wenn in Gruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 a) und 2 a) bis 
zu 15 Kinder, in allen anderen Betriebsformen bis zur Hälfte der Kinder der jeweiligen 
Höchstgruppenstärke anwesend sind. Der Mindestpersonalschlüssel nach Absatz 
1 berücksichtigt die gesetzlich vorgesehene Einrichtungsleitung im Sinne des § 47 
SGB VIII. Ein eventueller zusätzlicher im Einzelfall zu ermittelnder Betreuungsbedarf 
von Kindern mit Behinderung, die in integrativen Gruppen gemäß § 1 Abs. 4 und § 2 
Abs. 2 KiTaG betreut werden, ist vom Mindestpersonalschlüssel nach Absatz 1 Satz 1 
nicht abgedeckt. 

(3) Zur Erreichung der in § 2 a Abs. 3 KiTaG genannten Ziele erhöhen sich die für den 
Betrieb einer Tageseinrichtung nach § 1 Abs. 2 bis 4 KiTaG ergebenden verp�ichtenden 
Mindestpersonalschlüssel nach Absatz 1 Satz 1 wie folgt:

1. ab dem 1. September 2010
a) Halbtagsgruppe 0,1 Vollzeitfachkräfte,
b) Regelgruppe 0,1 Vollzeitfachkräfte,
c) Gruppen mit verlängerten Ö�nungszeiten 0,1 Vollzeitfachkräfte,
d) Gruppen mit Ganztagsbetreuung  0,1 Vollzeitfachkräfte,

2. ab dem 1. September 2011 
a) Halbtagsgruppe 0,1 Vollzeitfachkräfte,
b) Regelgruppe 0,1 Vollzeitfachkräfte,
c) Gruppen mit verlängerten Ö�nungszeiten 0,1 Vollzeitfachkräfte,
d) Gruppen mit Ganztagsbetreuung 0,1 Vollzeitfachkräfte,

3. ab dem 1. September 2012
a) Halbtagsgruppe 0,1 Vollzeitfachkräfte,
b) Regelgruppe 0,1 Vollzeitfachkräfte,
c) Gruppen mit Ganztagsbetreuung 0,1 Vollzeitfachkräfte,
d) Gruppen mit verlängerter Ö�nungszeit, soweit es 
sich um altersgemischte Gruppen handelt, 0,1 Vollzeitfachkräfte.
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(5) Zweitkräfte unterstützen die Leitungskräfte in der Gruppe. Als Zweitkräfte können 
Fachkräfte im Sinne der Absätze 1 und 2, insbesondere staatlich anerkannte Kinder-
p�eger und Kinderp�egerinnen, tätig sein. Als Fachkräfte im Sinne von § 1 Abs. 8 
gelten auch Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen, Erzieher, Erzieherinnen, Kinder-
p�eger und Kinderp�egerinnen während des Berufspraktikums.

(6) Fachkräfte im Sinne der Absätze 1 und 2 und andere Betreuungs- und Erziehungs-
personen dürfen in Einrichtungen, auf die dieses Gesetz Anwendung �ndet und die 
in Trägerschaft des Landes, eines Landkreises, einer Gemeinde, einer Verwaltungsge-
meinschaft, eines Zweck- oder Regionalverbandes stehen, keine politischen, religiösen, 
weltanschaulichen oder ähnliche äußeren Bekundungen abgeben, die geeignet sind, 
die Neutralität des Trägers gegenüber Kindern und Eltern oder den politischen, reli-
giösen oder weltanschaulichen Frieden in Einrichtungen, auf die dieser Absatz An-
wendung �ndet, zu gefährden oder zu stören. Insbesondere ist ein äußeres Verhalten 
unzulässig, welches bei Kindern oder Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass eine 
Fachkraft oder eine andere Betreuungs- und Erziehungsperson gegen die Menschen-
würde, die Gleichberechtigung der Menschen nach Artikel 3 des Grundgesetzes, die 
Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt. Die 
Wahrnehmung des Auftrags nach Artikel 12 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-
Württemberg zur Erziehung der Jugend im Geiste der christlichen Nächstenliebe und 
zur Brüderlichkeit aller Menschen und die entsprechende Darstellung derartiger Tradi-
tionen widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1.

(7) Die Einstellung einer Fachkraft im Sinne der Absätze 1 und 2 oder einer anderen 
Betreuungs- und Erziehungsperson in Einrichtungen nach Absatz 6 Satz 1 setzt als per-
sönliches Eignungsmerkmal voraus, dass sie die Gewähr für die Einhaltung des Absat-
zes 6 während der gesamten Dauer ihres Arbeitsverhältnisses bietet.

(8) Für die Ableistung eines Praktikums zur Ausbildung als Fachkraft kann im Einzelfall 
auf Antrag eine Ausnahme von Absatz 6 vorgesehen werden, soweit die Ausübung 
der Grundrechte es zwingend erfordert und zwingende ö�entliche Interessen an der 
Wahrung der amtlichen Neutralität und des Friedens in der Einrichtung nicht entge-
genstehen.

§ 8 Förderung von Einrichtungen freier Träger

(1) Für die Förderung von Einrichtungen freier und privat-gewerblicher Träger im Sinne 
dieses Gesetzes sind die Gemeinden zuständig. Die Träger von Einrichtungen unter-
richten die Standortgemeinde über die Zahl und den Betreuungsumfang auswärtiger 
Kinder.

(2) Träger von Einrichtungen oder Gruppen nach § 1 Abs. 2 bis 5, die in die Bedarfspla-
nung nach § 3 Abs. 3 aufgenommen sind, erhalten von der Standortgemeinde einen 
Zuschuss in Höhe von mindestens 63 Prozent der Betriebsausgaben. Die Erhöhung 
der Personalausgaben, die sich aus der Veränderung des Mindestpersonalschlüssels 
nach § 2 a Abs. 4 Nr. 1 ergibt, ist den Trägern der Tageseinrichtungen im Sinne von § 1 
Abs. 1 Nr. 1 zusätzlich zur Förderung nach Satz 1 in vollem Umfang zu erstatten. Dabei 
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können die Zuschüsse zu den Betriebsausgaben Berücksichtigung �nden, die für eine 
Ausstattung mit pädagogischem Personal geleistet werden, deren Umfang den in 
der auf der Grundlage von § 2 a Abs. 4 Nr. 1 zu erlassenden Rechtsverordnung am 31. 
August 2010 geltenden Mindestpersonalschlüssel überschreitet.

(3) Träger von Einrichtungen oder Gruppen nach § 1 Abs. 6, die in die Bedarfsplanung 
nach § 3 Abs. 3 aufgenommen sind, erhalten von der Standortgemeinde einen Zu-
schuss in Höhe von mindestens 68 Prozent der Betriebsausgaben.

(4) Träger von Einrichtungen oder Gruppen nach § 1 Abs. 2 bis 6, die nicht in die 
Bedarfsplanung nach § 3 Abs. 3 aufgenommen sind, erhalten für jeden belegten 
Platz von der Standortgemeinde einen Zuschuss mindestens in Höhe des sich je Kind 
entsprechend der Betreuungszeit nach §§ 29 b und 29 c des Finanzausgleichsgesetzes 
(FAG) im Vorjahr ergebenden Betrags. Erfolgt die Betreuung nicht während des ganzen 
Jahres, besteht ein Ausgleichsanspruch nur für die Monate, in denen für das Kind in der 
Einrichtung ein Betreuungsverhältnis besteht.

(5) Eine über die Absätze 2 bis 4 hinausgehende Förderung wird in einem Vertrag zwi-
schen der jeweiligen Gemeinde und dem Einrichtungsträger geregelt.

(6) Die kommunalen Landesverbände schließen mit den Kirchen und den Verbänden 
der sonstigen freien Träger der Jugendhilfe eine Rahmenvereinbarung über Planung, 
Betrieb und Finanzierung. Die Rahmenvereinbarung bildet die Grundlage für die Ver-
träge im Sinne von Absatz 5.

§ 8 a Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder

(1) Die Standortgemeinde hat für auswärtige Kinder bis zum Schuleintritt in Ein-
richtungen im Sinne von § 1 Abs. 2 bis 6, die in die Bedarfsplanung aufgenommen 
sind, einen Anspruch auf Kostenausgleich gegenüber der Wohnsitzgemeinde der 
betreuten Kinder. Erfolgt die Betreuung nicht während des ganzen Jahres, besteht ein 
Ausgleichsanspruch nur für die Monate, in denen für das Kind in der Einrichtung ein 
Betreuungsverhältnis besteht.

(2) Für jedes auswärtige Kind unter drei Jahren errechnet sich der Kostenausgleich 
aus 75 Prozent der auf das auswärtige Kind entfallenden Betriebskosten abzüglich der 
sich entsprechend der Betreuungszeit nach § 29 c Abs. 2 FAG im Vorjahr ergebenden 
Zuweisung. Der Kostenausgleich wird höchstens bis zu den der Standortgemeinde 
tatsächlich entstehenden Kosten gewährt.

(3) Für jedes auswärtige Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schulein-
tritt errechnet sich der Kostenausgleich aus 63 Prozent der auf das auswärtige Kind 
entfallenden Betriebskosten abzüglich der sich entsprechend der Betreuungszeit nach 
§ 29 b Abs. 2 FAG im Vorjahr ergebenden Zuweisung.

(4) Die Standortgemeinde hat die Gesamt�nanzierung der Einrichtung gegenüber der 
Wohnsitzgemeinde auf deren Verlangen o�en zu legen.
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(5) Der Kostenausgleich nach den Absätzen 2 und 3 ist am 1. Februar des jeweils fol-
genden Jahres fällig. Am 1. April und 1. September des laufenden Kalenderjahres sind 
Abschlagszahlungen in Höhe von jeweils 50 Prozent des sich nach den Absätzen 2 und 
3 ergebenden Kostenausgleichs auf der Grundlage des Finanzierungsplans der Einrich-
tung zu leisten.

(6) Die Wohnsitzgemeinde und die Standortgemeinde können von den Absätzen 1 
bis 3 und 5 abweichende Regelungen vereinbaren. Sie können sich dabei insbeson-
dere abweichend von der Berechnung des Kostenausgleichs nach Absatz 2 Satz 1 
beziehungsweise Absatz 3 Satz 1 auf Ausgleichsbeträge einigen, die in gemeinsamen 
Empfehlungen des Städtetags Baden-Württemberg und des Gemeindetags Baden-
Württemberg über die Höhe des interkommunalen Ausgleichs bei der Betreuung aus-
wärtiger Kinder festgelegt sind oder eine andere Höhe des Kostenausgleichs vereinba-
ren. Für Einrichtungen in der Trägerschaft von Zweckverbänden gelten die Absätze 1 
bis 3 nur für Wohnsitzgemeinden, die nicht Mitglied des Zweckverbands sind.

§ 8 b Förderung der Kindertagesp�ege

(1) Für die Förderung der Kindertagesp�ege im Sinne dieses Gesetzes sind die Land-
kreise, die Stadtkreise und die nach § 5 Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Würt-
temberg zu örtlichen Trägern bestimmten kreisangehörigen Gemeinden als örtliche 
Träger der ö�entlichen Jugendhilfe zuständig.

(2) Eine laufende Geldleistung nach § 23 SGB VIII wird von örtlichen Trägern der ö�ent-
lichen Jugendhilfe an die Tagesp�egeperson für ein von ihr betreutes Kind gewährt, 
für das ein Betreuungsbedarf im Sinne von § 24 in Verbindung mit § 24 a SGB VIII 
festgestellt ist. Maßgebend hierfür sind die in den jeweils geltenden Empfehlungen 
des Landkreistags Baden-Württemberg, des Städtetags Baden-Württemberg sowie des 
Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg für die entsprechen-
den Betreuungszeiten festgesetzten Beträge.

(3) Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren sind bei der Bemessung der Kos-
tenbeteiligung der Personensorgeberechtigten die Zuweisungen nach § 29 c FAG zu 
berücksichtigen.

(4) Der örtliche Träger der ö�entlichen Jugendhilfe hat für die in Kindertagesp�ege 
nach Absatz 2 auswärts betreuten Kinder unter drei Jahren einen Anspruch auf Kos-
tenausgleich gegenüber dem örtlichen Träger der ö�entlichen Jugendhilfe, in dessen 
Bereich das Kind betreut wird, in Höhe der für das Kind im laufenden Jahr gewährten 
Zuweisung nach § 29 c FAG. Die örtlichen Träger der ö�entlichen Jugendhilfe können 
eine von Satz 1 abweichende Regelung vereinbaren.

§ 8 c Förderung der Betreuungsangebote durch das Land

Das Land unterstützt die Gemeinden und örtlichen Träger der ö�entlichen Jugendhilfe 
bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots in Tageseinrichtun-
gen und in der Kindertagesp�ege durch Zuweisungen nach Maßgabe des Finanzaus-
gleichsgesetzes.
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§ 9 Verwaltungsvorschriften, Orientierungsplan für Bildung und  
Erziehung

(1) Das Kultusministerium und das Sozialministerium erlassen im Einvernehmen mit 
dem jeweils berührten Ministerium Verwaltungsvorschriften über
1. die Ausgestaltung der Kindertagesp�ege und die Förderung der Strukturen in der 
Kindertagesp�ege durch das Land,
2. die ärztliche Untersuchung nach § 4,
3. die Bildung und Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5.

(2) Das Kultusministerium entwickelt im Benehmen mit dem jeweils berührten Minis-
terium mit Beteiligung der Trägerverbände und den kommunalen Landesverbänden 
Zielsetzungen für die Elementarerziehung, die in dem Orientierungsplan für Bildung 
und Erziehung festgelegt werden. Dabei spielt die ganzheitliche Sprachförderung eine 
zentrale Rolle. Satz 1 gilt entsprechend für Änderungen des Orientierungsplans für 
Bildung und Erziehung.

(3) Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung wird im Amtsblatt des Kultusmi-
nisteriums bekannt gegeben.

§ 10 Übergangsregelung zu §§ 8 Abs. 4 und 8 a Abs. 2 und 3

(1) Die sich aus § 29 b Abs. 2 Satz 1 und 3 FAG nach der Zahl der in Tageseinrichtungen 
auf dem Gebiet der Gemeinde betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das sie-
bente Lebensjahr vollendet haben, ergebenden Beträge werden im Jahr 2009 mit dem 
Faktor 2, im Jahr 2010 mit dem Faktor 1,67, im Jahr 2011 mit dem Faktor 1,43 und im 
Jahr 2012 mit dem Faktor 1,25 multipliziert. Die Zuschüsse des Landes für die Kinder-
gärten und Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen in den Gemeinden für 
das Jahr 2002 im Sinne von § 29 b Abs. 2 Satz 2 FAG bleiben unberücksichtigt.

(2) Abweichend von § 8 Abs. 4 ergibt sich im Jahr 2009 der Zuschuss mindestens aus 
dem Betrag, der sich auf der Grundlage der ersten FAG-Teilzahlung 2009 für das ganze 
Jahr errechnet.

(3) Abweichend von § 8 a Abs. 2 und 3 ist für die Feststellung des Kostenausgleichs im 
Jahr 2009 ein Betrag nach dem Finanzausgleichsgesetz zu Grunde zu legen, der sich 
auf der Grundlage der ersten FAG-Teilzahlung 2009 für das ganze Jahr ergibt.
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